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Dornbirner

Geineinseblarts

Erscheint jeden Sonntag. — Preis für den Monat April u. Mai K 400.— im Inland mit Postversendung K 500.—, nach Deutschland und
in das übrige Ausland K 600.—, einzelne Nummer K 50.—.

Einschaltungen kosten K 50.— der Zeilenraum und sind bis
spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Nathaus zu bringen. Grundtaxe K 250.—.

Nr. 15. Sonntag, 9. April 1922. 53. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 9. Waltrude, Montag, 10. Ezechiel, Mechtilde, Dienstag, 11. Leo I., Mittwoch,
12. Julius, Zeno, Donnerstag, 13. Gründonnerstag, Freitag, 14. Karfreitag, Samstag, 15. Karsamstag.

Märkte in Dornbirn: 18. April, 9. Mai, 6. Juni, 26. Sept., 10. Okt., 24. Okt., 21. Nov., 6 Dezember

Kundmachungen. Am Triftrechen und in beiden Stellen ist es nicht
erlaubt

6. Das Hauen und Wegnehmen von Gebüsch und
2%ige Lohnabgabe. Stauden, es mag sein wo immer es will, ist durch¬

aus verboten. Wird jemand mit Axt, Säge oderDas Abgabebetreffnis für die Märzabrechnung
Beil betreten, so sind demselben die Werkzeuge ab¬wolle bis 10. April eingezahlt werden.
zunehmen und dem Ortsarmenfonde zuzuweisen.7.Dornbirn, am 6. April 1922. Die Außerachtlassung der vorstehenden Verordnung
hat die Entziehung des Floßholzscheines und je1351 Der Bürgermeister:E Luger
nach Umständen überdies eine angemessene Ahn¬
dung zur FolgeFloßholz=Scheine.
Stadtrat Dornbirn, am 9. April 1922.Gemäß Beschluß des Forstrates vom 14. Juni 1894

1339ist das Sammeln von Floßholz nur denjenigen Parteien Der Bürgermeister: E. Luger.
gestattet, welche im Besitze eines vom Stadtrate ausge¬
stellten Floßholzscheines sich befinden Grabeneröffnung IV. Bezirk.Wer für das laufende Jahr 1922 einen Floßholz¬

Die Fluß= und Zuflußgräben in Nebenwieden sindschein zu erlangen wünscht, hat sich diese Woche im
zur Cröffnung ausgesteckt und werden dieselben amRathause Zimmer Nr. 12 1. St., zu melden und wird
Dienstag, den 11. April 1922 abends 8 Uhr im Gast¬hiebei ausdrücklich bemerkt, daß nur in der Gemeinde
haus zum Nußbaum, 4. Bezirk, in mehreren AbteilungenDornbirn Heimatsberechtigte hierauf Anspruch haben.
an den Mindestfordernden vergeben.Floßholz.

Die Brücken, welche den Gräben nicht entsprechenAuf Grund einer am 15. Mai 1837 von der da¬
ind vom Eigentümer auszuheben, widrigenfalls sie auf

maligen Gemeinde=Vorstehung erlassenen Kundmachung deren Kosten ausgehoben werden. Die Gräben werden
und infolge Beschlüsse des Forstrates vom 12. Dezem¬ vom Grabenmeister am Montag, den 10. April, vor¬

ber 1877 und 14. Juni 1894 wird hiemit bezüglich des mittags 8 Uhr vorgezeigt. Zusammenkunft StiegelbachFloßholzsammelns folgendes verordnet:
An alle Grundbesitzer von Nebenwieden ergeht die

1. Der Inhaber eines Floßholzscheines darf denselben
reundliche Einladung zur Versteigerung.

an keine andere Person überlassen und muß ihn
Dornbirn, am 6. April 1922.wegen allfällig notwendiger Vorweisung beim Holz¬

sammeln stets bei sich tragen. 1341 Grabenmeister Schwendinger.
2.Darf nur kleines Holz gesammelt werden, welches

mit keinem Zeichen versehen ist; größere Holzstücke Holzauszeigungen
und Baubestandteile, wenn sie auch kein Zeichen (Hau¬ werden im Laufe dieser Woche wie folgt vorgenommen:
mal) haben, gehören der Gemeinde und müssen
liegen bleiben. Dienstag, den 11. April, Breitenberg, Grund und

Abbruch, Badegg, Rötelstein und Mühlebachtobel. Zu3.Das zusammengelesene Floßholz müssen die Par¬
ammenkunft im Haslach ½8 Uhr früh.teien beisammen liegen lassen, bis ein Forstwart

Mittwoch, den 12. April, Kreuzen, Tieftobel, Adels¬oder eine andere von der Gemeinde angestellte Ver¬
gehr und Winsau. Zusammenkunft beim Sternen intrauensperson das Holz besichtigt und die Er¬
Kreuzen um 8 Uhr früh.laubnis zur Abfuhr gegeben hat.

4. Donnerstag, den 13. April, Unterfallenberg, Fluh¬Das Floßholzlesen ist im Achbette einwärts nur
tobel und Fluh. Zusammenkunft am Unterfallenbergbis zum Zusammenflusse der beiden Achen bei
um 8 Uhr früh.F. M. Hämmerles Schwellwuhr und Wasserleitung

im Gütle gestattet. 1391 Der Bürgermeister: E. Luger.


